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Text 

Subjektiv-öffentliche Nachbarrechte 

§ 134a. (1) Subjektiv-öffentliche Nachbarrechte, deren Verletzung die Eigentümer (Miteigentümer) 
benachbarter Liegenschaften (§ 134 Abs. 3) im Baubewilligungsverfahren geltend machen können, 
werden ausschließlich durch folgende Bestimmungen, sofern sie ihrem Schutze dienen, begründet: 

 a) Bestimmungen über den Abstand eines Bauwerkes zu den Nachbargrenzen, jedoch nicht bei 
Bauführungen unterhalb der Erdoberfläche; 

 b) Bestimmungen über die Gebäudehöhe; 

 c) Bestimmungen über die flächenmäßige Ausnützbarkeit von Bauplätzen, Baulosen und 
Kleingärten; 

 d) Bestimmungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Fluchtlinien; 

 e) Bestimmungen, die den Schutz vor Immissionen, die sich aus der widmungsgemäßen 
Benützung eines Bauwerkes ergeben können, zum Inhalt haben. Die Beeinträchtigung durch 
Immissionen, die sich aus der Benützung eines Bauwerkes zu Wohnzwecken, für Schulen oder 
Kinderbetreuungseinrichtungen oder für Stellplätze im gesetzlich vorgeschriebenen Ausmaß 
ergibt, kann jedoch nicht geltend gemacht werden; 

 f) Bestimmungen, die den Nachbarn zu Emissionen berechtigen. 

(2) Bestimmungen gemäß Abs. 1 lit. e dienen dem Schutz der Nachbarn nur insoweit, als nicht ein 
gleichwertiger Schutz bereits durch andere Bestimmungen gegeben ist. Ein solcher gleichwertiger Schutz 
ist jedenfalls gegeben bei Emissionen aus Bauwerken und Bauwerksteilen mit gewerblicher Nutzung im 
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Industriegebiet, im Gebiet für Lager- und Ländeflächen, in Sondergebieten, im Betriebsbaugebiet sowie 
im sonstigen gemischten Baugebiet, sofern auf sie das gewerberechtliche Betriebsanlagenrecht zur 
Anwendung kommt. 

(3) Emissionen gemäß Abs. 1 lit. f sind nur solche, die auf der Grundlage eines behördlichen 
Bescheides zulässig sind. Durch solche Emissionen darf auf der zu bebauenden Liegenschaft keine 
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit der Benützer oder Bewohner entstehen. Diesen Emissionen 
kann durch entsprechende Baumaßnahmen auf der zu bebauenden Liegenschaft oder mit Zustimmung des 
Eigentümers (aller Miteigentümer) auf der Nachbarliegenschaft entgegengetreten werden. 
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